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II. Nachtragsstellenplan 2014 
 
Zielsetzung:  
 

Anpassung des Stellenplanes 2014 an die tatsächlich en Gegebenheiten 
auf Grund zwischenzeitlicher Veränderungen. 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
 

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretun g, den II. Nachtragsstellen- 
plan 2014 der Stadt Ratzeburg gemäß Entwurf lt. Anl age zu beschließen. 
 

2. Der Hauptausschuss beschließt, 
 

a)  die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses m it keinem eigenen 
     Beschlussvorschlag zu ergänzen. 
 

     alternativ: 
 

b)  die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses m it folgendem eigenen 
     Beschlussvorschlag zu ergänzen: 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung de s Finanzausschusses und 
des Hauptausschusses -ohne/mit Ergänzung-, den II. Nachtragsstellenplan 
2014 der Stadt Ratzeburg gemäß Entwurf lt. Anlage.  

 
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Ralf Weindock am 18.08.2014 
Bürgermeister Voß am 20.08.2014 
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Sachverhalt:  
 

In der Sitzung der Stadtvertretung am 23.06.2014 wurde unter TOP 8.1 der I. Nach-
tragsstellenplan 2014 der Stadt Ratzeburg -einstimmig- beschlossen (einschließlich 
einer 0,5 Stelle mit 19,5 Wochenarbeitsstunden für die Schulsozialarbeit an der 
Lauenburgischen Gelehrtenschule ab dem Schuljahr 2014/2015). 
 
Unter TOP 9 -Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule- der o. g. 
Sitzung hat die Stadtvertretung sodann (nach bereits erfolgtem Beschluss zum 
I. Nachtragsstellenplan 2014) -einstimmig- auf Empfehlung des ASJS beschlossen, 
ab dem 01.10.2014 eine ganze Stelle für die Schulsozialarbeit einzurichten und im 
Stellenplan zu verankern. Insofern ist die gemäß I. Nachtragsstellenplan 2014 noch 
mit 0,5 ausgewiesene Stelle (bisher Nr. 48, neu als Nr. 56 unter LG) auf nunmehr 1,0 
Stelle anzupassen (davon Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen 
Schulen). 
 
Weiterhin ist im Rahmen der Einführung eines neuen Haushaltsrechts (Doppik) bei 
der Stadt Ratzeburg ab dem Jahr 2017, insbesondere zur vorherigen Vermögens-
erfassung und -bewertung bis zum Jahr 2016 (gesetzliche Vorschrift zum Gemeinde- 
haushaltsrecht) eine zusätzliche Stelle für eine/n Betriebswirtin/Betriebswirt erforder-
lich (lfd. Nr. 42, 39 Wochenarbeitsstunden, Entgeltgruppe 11), um alle diesbezüg-
lichen Maßnahmen und Arbeiten durchzuführen (siehe hierzu auch Vorlage und 
Beschluss des FA vom 20.05.2014). 
 
Darüber hinaus ist zur Durchführung aller städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen 
des Zukunftsprojektes „Daseinsvorsorge“ (wie z.B. auch das städtebauliche Projekt 
„Domhof“) ab dem 01.10.2014 eine zusätzliche, auf zunächst 5 Jahre befristete Voll-
zeitstelle (lfd. Nr. 89, 39 Wochenarbeitsstunden, Entgeltgruppe 11) für einen Fach-
planer (Planungsingnieur/in) erforderlich, um alle diesbezüglichen Maßnahmen in-
haltlich zu begleiten. 
 
Im Vergleich zum I. Nachtragsstellenplan 2014 erhöht sich somit die Anzahl der 
Stellen um 2,5 (in Vollzeit umgerechnete Stellen von 61,40 auf jetzt 63,90) von bisher 
gesamt 70,40 auf nunmehr 72,90 Vollzeitstellen; alle Änderungen sind im beige-
fügten Entwurf des II. Nachtragsstellenplanes 2014 „grau“ gekennzeichnet.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
a) Die Finanzierung der Stelle für die Schulsozialarbeit erfolgt aus Mittel des 

Bildungs- und Teilhabepakets (BuT); ggf. bei entsprechender Gesetzesänderung 
 später aus FAG-Zuweisungen. 
 

b) Die Personalmehrkosten betragen (anteilig vom 01.10.2014 bis 31.12.2014 inkl. 
 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung/VBL sowie Jahressonderzuwendung) 
 - zusätzliche Stelle Fachplaner (Planungsingenieur/in) =   rd. 13.000,00 € 
 - zusätzliche Stelle Betriebswirt/in    =   rd. 13.000,00 €; 
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 der Mehrbedarf von rd. 26.000,00 € ist in den Personalkosten (SN 01) des II. 
Nachtragshaushaltsplanes 2014 enthalten. 

 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 

- Entwurf II. Nachtragsstellenplan 2014 der Stadt Ratzeburg 
 
 
 


